
Stiftung 2. Säule swissstaffing
Versicherungsausweis per 01.01.2017

Ihre Situation

Ihre persönlichen Daten

AHV-ID 156.87.774.000
Personen-Nr. 555909014 <PP$--3490-1-1-555909014-1-2-1CH-GER-331.0.0-PAQ_FANEWA-PP$>

Zivilstand ledig Frau
Colette MUSTER
Schneestrasse 5
8000  Zürich

Geburtsdatum 12.09.1987
Beitrittsdatum 01.01.2016
Ordentlicher Rücktritt 01.10.2051
Unternehmen Büez Personal

Ihr Lohn und die Beiträge für Ihre Leistungen CHF
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aktueller Beschäftigungsgrad
Jahreslohn
Beitragspflichtiger Lohn
Persönlicher jährlicher Beitrag
Jährlicher Arbeitgeberbeitrag
Total der persönlichen Beiträge
Total Ihrer Einlagen ohne Zins

100 %
65'000.00
40'325.00
1'895.40
1'895.40
1'895.40

0.00

Altersguthaben CHF

Gebildetes Altersguthaben (davon min. BVG: CHF 2'822.75)
Altersguthaben projiziert zum Zeitpunkt des Rücktritts (Projektionssatz : 3.5 %)

2'823.60
326'680.00

Ihre versicherten Leistungen CHF

Altersrente
Invalidenrente
Ehegattenrente
Kinderrente
Todesfallkapital
Zusätzliches Todesfallkapital
Freizügigkeitsleistung per 01.01.2017

22'215.00
22'215.00
13'329.00
4'443.00
2'824.00

20'163.00
2'823.60

Weitere Informationen CHF
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Maximale Einlage unter Vorbehalt der steuerlichen Bestimmungen
Für die Wohneigentumsförderung verfügbarer Betrag

122'186.50
2'823.60

Sie können uns vom Montag bis Freitag zwischen 09:00-11:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr auf der Nummer
+41 (0)58 266 28 02 oder per e-Mail: swissstaffing@aonhewitt.com erreichen.

Neuchâtel, 12.01.2017

Dieser Versicherungsausweis annulliert und ersetzt den bisherigen. Stimmt dieses Dokument nicht mit dem Reglement
überein, so gilt letzteres.

Stiftung 2. Säule swissstaffing
Versicherungsausweis per 01.01.2017

Ihre Situation

AHV-ID 156.87.774.000
Personen-Nr. 555909014 <PP$--3490-1-1-555909014-1-2-1CH-GER-331.0.0-PAQ_FAN3490_2_A-PP$>

Zivilstand ledig Frau
Colette MUSTER
Schneestrasse 5
8000  Zürich

Geburtsdatum 12.09.1987
Beitrittsdatum 01.01.2016
Ordentlicher Rücktritt 01.10.2051
Unternehmen Büez Personal

Altersguthaben projiziert zum Zeitpunkt des Rücktritts Kapital Altersrente
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projektionssatz : 0 %

Projektionssatz : 1.5 %

Projektionssatz : 3.5 %

188'521.00

235'835.00

326'680.00

12'820.00

16'037.00

22'215.00

Neuchâtel, 12.01.2017

Dieser Versicherungsausweis annulliert und ersetzt den bisherigen. Stimmt dieses Dokument nicht mit dem Reglement
überein, so gilt letzteres.

Stiftung 2. Säule swissstaffi  ng 
Ihr Pensionskassen-Ausweis – kurz erklärt

Beitragspfl ichtiger Lohn:
Ihr Jahreslohn minus dem Koordinationsabzug von CHF 24’675. 
Falls Ihr Arbeitgeber bessere Konditionen für Sie vorgesehen 
hat, fällt der Abzug tiefer aus. 

Jährlicher Beitrag: 
Sie bezahlen auf Ihren beitragspfl ichtigen Lohn einen Beitrag. 
Ihr Arbeitgeber zahlt den gleichen Betrag ebenfalls für Sie ein. 
Die Beitragssätze richten sich nach Ihrem Alter und den Risiko- 
und Verwaltungskosten der Pensionskasse. Unsere Beitrags-
sätze fi nden Sie auf www.swissstaffi  ng-bvg.ch.

Altersguthaben:
• So viel Guthaben haben Sie bis jetzt bereits angespart. 

Das Guthaben besteht aus Ihren Freizügigkeitsleistungen, 
Sparbeiträgen plus Verzinsung sowie freiwilligen Einkäufen. 
Ihr Altersguthaben wird aktuell mit 3 % verzinst.

• Zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung werden Sie voraussicht-
lich ein Altersguthaben von dieser Grösse angespart haben.

Altersrente: 
Diesen Betrag erhalten Sie jährlich, wenn Sie pensioniert sind.

Invalidenrente: 
Als Versicherte/r sind Sie bei Invalidität versichert und 
profi tieren von jährlichen Leistungen. 

Ehegattenrente/Kinderrente: 
Im Todesfall erhält Ihr Ehemann/-frau oder Lebenspartner/-in 
sowie Ihre Kinder (bis 18 oder in Ausbildung bis 25 Jahre) diese 
jährliche Rente. 

Todesfallkapital: 
• Es besteht die Wahl zwischen einer Ehegattenrente / 

Lebenspartnerrente oder einer einmaligen Auszahlung in 
Form eines Todesfallkapitals. 

• Ein zusätzliches Todesfallkapital wird an den Ehegatten, 
Lebenspartner oder an die Kinder ausbezahlt. Dieses 
entspricht 50 % des versicherten Lohnes aber höchstens 
2.5-mal dem maximalen Jahreslohn gemäss BVG.

Freizügigkeitsleistung:
Bei Austritt aus der Pensionskasse nehmen Sie diesen Betrag 
mit. Die Freizügigkeitsleistung entspricht dem bis am Tag des 
Austritts erworbenen Guthabens.

Einlage: 
Diesen Beitrag können Sie freiwillig einzahlen und sich in die 
Pensionskasse einkaufen. 

Wohneigentumsförderung: 
Zur Förderung von Wohneigentum steht Ihnen dieser Betrag 
zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auf www.swissstaffi  ng-bvg.ch/de/
versicherte/vorteile.php. Erfahren Sie mehr über 
Ihre Pensionskasse und die Leistungen.


